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Betreff: 

Satzung der Denkmalstiftung Stadt Coswig (Anhalt) als Filialstiftung - 
Aufbaustiftung der Deutsche Stiftung Denkmalschutz 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge 
S o l l Anwesend

Mitw.-
verbot Dafür Dagegen Enthaltung

 18.08.2009 Hauptausschuss Stadt Coswig 
(Anhalt) 

10 9 0 9 0 0 
 
 

 03.09.2009 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

28 28 0 28 0 0 
 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Normierungen der nichtrechtsfähigen Filialstiftung – 
Aufbaustiftung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit der 
 

Satzung “Denkmalstiftung Stadt Coswig (Anhalt)“ 
 
der Stadt Coswig (Anhalt). 
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Beschlussbegründung: 
 
Der Stadtrat hat beschlossen, eine Filialstiftung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
„Denkmalstiftung Stadt Coswig (Anhalt) für die Stadt Coswig (Anhalt) bzw. ihre Denkmale zu 
gründen.  
Zur Gründung ist rechtlich vorgeschrieben, eine Satzung für diese Stiftung zu erlassen, in 
welcher Name und Rechtsform, Stiftungszweck, Umgang mit dem Stiftungsvermögen sowie 
den Erträgen und Zuwendungen, die Bildung des Vorstandes sowie dessen Aufgaben, und 
die Treuhand- sowie Stiftungsverwaltung eindeutig geregelt sind.  
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:  
 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 
 

 

 


